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RAT UND KOMMISSION

taxlex-EU 2011/115

Rat
Durchführungsbeschluss des Rates zur
Ermächtigung Litauens, eine abweichende
Regelung anzuwenden
Mit dem Durchführungsbeschluss des Rates v 30. 5.
2011 wird die bestehende Ermächtigung für Litauen
zur Anwendung der Kleinunternehmerregelung (Jah-
resumsatz unterE 45.000,–) verlängert. Die Ermäch-
tigung gilt bis zu dem Tag, an dem eine Richtlinie zur
Änderung der Höchstgrenzen für den Jahresumsatz,
bis zu dem die Steuerpflichtigen von der Steuer be-
freit werden können, in Kraft tritt oder bis zum
31. 12. 2014.1)

taxlex-EU 2011/116

Rat
Durchführungsbeschluss des Rates zur
Ermächtigung Rumäniens, eine
abweichende Regelung anzuwenden
Mit dem Durchführungsbeschluss des Rates v 20. 6.
2011 wird Rumänien ermächtigt, bei der Lieferung
bestimmter Waren (Hartweizen, Roggen, Gerste,
Mais, Sojabohnen etc) den Leistungsempfänger als
Steuerschuldner zu bestimmen. Die Ermächtigung
gilt vom 1. 6. 2011 bis zum 31. 5. 2013.2)

taxlex-EU 2011/117

Kommission
Vertragsverletzungsverfahren
Die Kommission hat in den vergangenen Wochen
mehrere Vertragsverletzungsverfahren gegen die Mit-
gliedstaaten fortgeführt.3) Diese Verfahren betreffen
im direkten Steuerrecht
& die estnischen Vorschriften, wonach inländische

Investmentfonds Anspruch auf eine Steuerbefrei-
ung ihrer Einkommen aus Immobilienbesitz ha-
ben, während vergleichbare Fonds in anderen
EU-Mitgliedstaaten und EWR-Staaten steuer-
pflichtig sind, so dass letztere eine höhere Steuer-
last tragen müssen (Verstoß gegen EU- bzw
EWR-Dienstleistungs- und Kapitalverkehrsfrei-
heit – 2. Stufe des Verfahrens);4)

& die niederländischen Gruppenbesteuerungsre-
geln, wonach zwei niederländische Tochtergesell-
schaften einer gebietsfremden Muttergesellschaft
untereinander keine Organschaft (zur Verwal-
tungsvereinfachung und zum Ausgleich von Ge-
winnen und Verlusten) bilden können (Verstoß
gegen die EU- bzw EWR-Niederlassungsfreiheit
– 2. Stufe des Verfahrens);5)

& die polnischen Regelungen, wonach inländische
Investment- und Pensionsfonds generell von der
Körperschaftsteuer befreit sind, außerhalb Polens
ansässige Fonds hingegen diese Befreiung nur un-
ter bestimmten Bedingungen in Anspruch neh-
men können (Verstoß gegen EU- bzw EWR-
Dienstleistungs- und Kapitalverkehrsfreiheit –
2. Stufe des Verfahrens).6)

Die Verfahren betreffen im indirekten Steuerrecht
& die niederländischen Bestimmungen für Reisebü-

ros, da diese die Differenzbesteuerungsregelung
auch bei Verkäufen zwischen Reisebüros vorsehen
(Klage beim EuGH);7)

& die ungarischen Bestimmungen, die es Leasing-
nehmern nicht erlauben, beim Restwertleasing
von Personenkraftwagen den Vorsteuerabzug zu
nutzen (2. Stufe des Verfahrens).8)
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1) Durchführungsbeschluss des Rates v 30. 5. 2011 zur Ermächtigung

der Republik Litauen, eine von Artikel 287 der Richtlinie 2006/
112/EG über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem abweichende
Regelung anzuwenden, ABl L 2011/150, 6 (9. 6. 2011).

2) Durchführungsbeschluss des Rates vom 20. 6. 2011 zur Ermächti-
gung Rumäniens, eine von Artikel 193 der Richtlinie 2006/112/EG
über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem abweichende Sonder-
maßnahme einzuführen, ABl L 2011/163, 26 (23. 6. 2011).

3) In den Klammerausdrücken in der folgenden Aufzählung ist der Stand
des Vertragsverletzungsverfahrens nach Art 258 AEUV (früher:
Art 226 EG) angegeben (die 1. Stufe besteht in einem förmlichen Auf-
forderungsschreiben, die 2. Stufe in einer mit Gründen versehenen
Stellungnahme; sollten sodann die einschlägigen nationalen Bestim-
mungen nicht binnen zwei Monaten im Sinne der Kommission geän-
dert werden, hat diese die Möglichkeit, die Angelegenheit an den
EuGH zu verweisen).

4) Steuern: Kommission fordert Estland auf, benachteiligende Steuervor-
schriften für gebietsfremde Investmentfonds zu ändern, IP/11/718
(16. 6. 2011).

5) Steuern: Kommission fordert die Niederlande auf, benachteiligende
Steuervorschriften für Organschaften zu ändern, IP/11/719
(16. 6. 2011).

6) Steuern: Kommission fordert Polen auf, benachteiligende Steuervor-
schriften für gebietsfremde Investment- und Pensionsfonds zu ändern,
IP/11/720 (16. 6. 2011).

7) Steuern: Kommission verklagt die Niederlande wegen ihrer MwSt-
Vorschriften für Reisebüros, IP/11/716 (16. 6. 2011).

8) Steuern: Kommission fordert Ungarn auf, seine MwSt-Vorschriften
über Restwertleasing von Pkw zu ändern, IP/11/717 (16. 6. 2011).



URTEILE UND BESCHLÜSSE DES EUGH

taxlex-EU 2011/118

C-285/10, Campsa de Estaciones de Servicio
Besteuerungsgrundlage bei Unterschreiten
des Marktpreises
1993 veräußerte Campsa an ein mit ihm verbundenes
Unternehmen Tankstellen, die sich in Spanien befin-
den. Da der dem Veräußerungsgeschäft zugrunde lie-
gende Kaufpreis (und damit die Bemessungsgrund-
lage für die Umsatzsteuer) unter dem Marktpreis
lag, wurde dieser nicht anerkannt, sondern von Amts
wegen auf jene (höhere) Bemessungsgrundlage hoch-
geschleust, die bei den einer Lieferung oder sonstigen
Leistung gleichgestellten Vorgängen (Entnahme-
oder Verwendungseigenverbrauch) zur Anwendung
kommt. Da Spanien zu diesem Zeitpunkt über keine
Ermächtigung (iSd Art 395 der RL 2006/112) zur
Einführung einer von der allgemeinen Regel des
Art 11 Teil A Abs 1 lit a der 6. MwSt-RL (= Art 73
der RL 2006/112) abweichenden Maßnahme ver-
fügte, war insb fraglich, ob die Erhöhung der Bemes-
sungsgrundlage erlaubt ist. Der EuGH kommt in sei-
nem Urteil vom 9. 6. 20119) zu folgendem Ergebnis:

Die (6. MwSt-RL) ist dahin auszulegen, dass sie es einem
Mitgliedstaat verwehrt, auf Umsätze der im Ausgangsverfah-
ren fraglichen Art zwischen verbundenen Parteien, die einen
erkennbar unter dem normalen Marktpreis liegenden Preis
vereinbart haben, eine andere Regel für die Bestimmung
der Besteuerungsgrundlage als die in Art 11 Teil A Abs 1
Buchst. a dieser Richtlinie vorgesehene allgemeine Regel anzu-
wenden, indem er die Anwendung der Regeln für die Bestim-
mung der Besteuerungsgrundlage für die Entnahme oder die
Verwendung von Gegenständen oder die Erbringung von
Dienstleistungen für private Zwecke des Steuerpflichtigen im
Sinne von Art 5 Abs 6 und Art 6 Abs 2 dieser Richtlinie auf
diese Umsätze erstreckt, obwohl dieser Mitgliedstaat nicht
das Verfahren nach Art 27 dieser Richtlinie befolgt hat, um
die Ermächtigung zur Einführung einer solchen von der allge-
meinen Regel abweichenden Maßnahme zu erhalten.

Anmerkung: Der EuGH stellt mit Hinweis auf
das Urteil in der Rs Hotel Scandic Gasabäck10) klar,
dass ein „Umsatz gegen Entgelt“ dann vorliegt, wenn
ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen der Lie-
ferung von Gegenständen oder der Erbringung von
Dienstleistungen und einer tatsächlich vom Steuer-
pflichtigen empfangenen Gegenleistung besteht, auch
wenn dieser unter dem Marktpreis oder sogar unter
den Selbstkosten liegt.11) Folglich ist als Bemessungs-
grundlage nach den allgemeinen Bestimmungen des
Art 73 der RL 2006/112 das hierfür tatsächlich geleis-
tete Entgelt heranzuziehen. Eine Anwendung der Be-
messungsgrundlage des Art 74 der RL 2006/112 für
einen einer Lieferung oder sonstigen Leistung gleich-
gestellten Vorgang fände nur dann Anwendung,
wenn unentgeltliche Umsätze iSd Art 16 und 18
der RL 2006/112 vorliegen würden, was aber auf-
grund des tatsächlich geleisteten (wenn auch unter
dem Marktpreis liegenden) Entgelts nicht der Fall
ist.12)

Ein Hochschleusen des tatsächlichen Entgelts auf
den Marktpreis wäre bei verbundenen Unternehmen
nach Art 80 ff der RL 2006/112 (Mindestbemes-
sungsrundlage bei verbundenen Unternehmen, was

aber der Unterrichtung des Mehrwertsteuerausschus-
ses bedarf) oder nach Art 395 der RL 2006/112 (all-
gemeine Ausnahmeregelung im Mehrwertsteuersys-
tem, was aber einer Ermächtigung durch den Rat be-
darf) möglich. Da Spanien über keine entsprechende
Ermächtigung verfügte, ist folglich als Bemessungs-
grundlage das tatsächlich geleistete Entgelt heranzu-
ziehen.

taxlex-EU 2011/119

C-10/10, Kommission/Österreich
Diskriminierende Spendenabzugsfähigkeit
Die Europäische Kommission hat Österreich wegen
Verstoßes gegen die Kapitalverkehrsfreiheit (Art 63
AEUV bzw Art 40 EWR-A) geklagt, weil nach öster-
reichischem Recht lediglich Spenden, die an For-
schungs- und Lehreinrichtungen im Inland geleistet
werden, steuerlich abzugsfähig sind (nunmehr § 4 a
Z 1 EStG).13) Das österreichische Argument, dass es
sich um eine zulässige Einschränkung der Spendenbe-
günstigung auf Sachebene handle, die den Staat iS der
Rs Stauffer14) von seiner ihm sonst zufallenden Finan-
zierungsverpflichtung entlastet, lässt die Kommission
nicht gelten, da die streitgegenständlichen Vorschrif-
ten rein nach geografischen Kriterien und unabhängig
vom Zweck der dadurch geförderten Einrichtungen
unterscheiden. Überdies sei die von der Republik Ös-
terreich behauptete Wechselwirkung zwischen direk-
ter staatlicher Finanzierung und steuerlich geförder-
ten Zuwendungen Privater nicht belegt.15)

Nach Ansicht des EuGH nimmt Österreich eine
Unterscheidung allein nach dem Kriterium der An-
sässigkeit des Spendenempfängers vor. Das Vorbrin-
gen Österreichs beschränkt sich auf die Befürchtung,
dass eine räumliche Ausdehnung steuerlich abzugsfä-
higer Spenden zu einer Verlagerung der derzeit den
österreichischen Einrichtungen zufließenden Spen-
den führen würde. Dies stellt jedoch keinen zwingen-
den Grund des Allgemeininteresses dar. Der EuGH
stellte daher in seinem Urteil v 16. 6. 201116) fest,
dass

[d]ie Republik Österreich dadurch gegen ihre Verpflich-
tungen aus Art 56 EG und Art 40 des Abkommens über
den Europäischen Wirtschaftsraum vom 2. Mai 1992 versto-
ßen [hat], dass sie die steuerliche Abzugsfähigkeit von Zuwen-
dungen an Einrichtungen mit Forschungs- und Lehraufgaben
nur im Fall von in Österreich ansässigen Einrichtungen zuge-
lassen hat.

Anmerkung: Erwartungsgemäß folgte der EuGH
den Schlussanträgen von GA Trstenjak17) und stellte
die Vertragsverletzung Österreichs fest. Österreich

296 taxlex 2011

EUROPA & STEUERN

9) EuGH 9. 6. 2011, C-285/10, Campsa de Estaciones de Servicio.
10) EuGH 20. 1. 2005, C-412/03, Hotel Scandic Gasabäck, Slg 2005,

I-743.
11) Rz 27 des Urteils.
12) Rz 26 des Urteils.
13) Die Klage umfasst ausschließlich § 4 a Z 1 lit a – d EStG, nicht jedoch

Z 1 lit e oder Z 2 EStG.
14) EuGH 14. 9. 2006, C-386/04, Stauffer, Slg 2006, I-8203.
15) Vgl auch Kühbacher, ÖStZ 2010/99, 51 ff.
16) EuGH 16. 6. 2011, C-10/10, Kommission/Österreich.
17) Schlussanträge GA Trstenjak 8. 3. 2011, C-10/10, Kommission/Öster-

reich.



hat nunmehr die Spendenabzugsfähigkeit in europa-
rechtskonformer Weise neu zu regeln. In der Neufas-
sung des § 4 a EStG durch das AbgÄG 2011 ist dies
noch nicht enthalten. Bis zu einer Neuregelung gilt
die in § 4 a Z 1 lit a – d EStG normierte Abzugsfähig-
keit auch für an äquivalente Einrichtungen im EU-
und EWR-Raum gegebene Spenden.

taxlex-EU 2011/120

C-212/10, Logstor
Wiedereinführung der Gesellschaftsteuer
Die Rs Logstor geht der Frage nach, ob ein Land bei
zwischenzeitiger Nichterhebung der Gesellschaft-
steuer für bestimmte Zuführungen von Kapital an
Gesellschaften diese zu einem späteren Zeitpunkt wie-
der einführen darf. Polen erhob zwischen 1. 1. 2007
und 31. 12. 2008 keine Gesellschaftsteuer auf be-
stimmte Gesellschafterdarlehen. Gemäß dem Urteil
des EuGH v 16. 6. 201118) verwehrt es jedoch Art 4
Abs 2 der Kapitalansammlungsrichtlinie,19) eine Ge-
sellschaftsteuer wieder einzuführen, die auf die Darle-
hensaufnahme durch eine Kapitalgesellschaft erhoben
wird, wenn der Darlehensgeber Anspruch auf eine Be-
teiligung an den Gesellschaftsgewinnen hat, falls die-
ser Mitgliedstaat zuvor auf die Erhebung dieser Steuer
verzichtet hatte. Gemäß dem EuGH ist auch für Bei-
trittsländer auf die Rechtslage zum 1. 7. 1984 abzu-
stellen, nicht jedoch auf den Beitrittszeitpunkt, sofern
die Beitrittsakte oder ein anderer Unionsrechtsakt
nichts anderes bestimmen, selbst wenn dieser Zeit-
punkt vor dem Beitrittszeitpunkt liegt.20)

taxlex-EU 2011/121

C-262/09, Meilicke ua
Anrechnung ausländischer
Körperschaftsteuer – Verfahrensfragen
In seinem im Jahr 2007 ergangenen Urteil in der Rs
Meilicke 21) erachtete der EuGH das Verbot der An-
rechnung ausländischer Körperschaftsteuern auf die
auf Dividendenerträge erhobene Einkommensteuer
natürlicher Personen im Zuge eines wie in Deutsch-
land früher bestehenden körperschaftsteuerlichen An-
rechnungssystems – Deutschland sah eine Einkom-
mensteuergutschrift in Höhe von 3/7 der Dividenden-
ausschüttung vor, was einem Körperschaftsteuersatz
von 30% entspricht – als mit dem Unionsrecht un-
vereinbar. Vielmehr seien auch die auf grenzüber-
schreitende Ausschüttungen erhobenen ausländi-
schen Körperschaftsteuern anrechnungsfähig. Hierzu
traten im Anschluss Umsetzungsfragen iZm der tat-
sächlichen Ermittlung der im Ausland angefallenen
Körperschaftsteuer und der erforderlichen Form der
Nachweisführung auf. Das FG Köln stellte nämlich
fest, dass sich die Höhe der im Ausland gezahlten
Körperschaftsteuer in der Praxis nicht bestimmen
lasse, sodass sich das FG Köln wiederum an den
EuGH wandte. In seinem Urteil v 30. 6. 2011
kommt dieser zu folgendem Ergebnis:22)

1. Die Art 56 EG und 58 EG stehen bei der Berechnung
der Höhe der Steuergutschrift, auf die ein in einem Mitglied-
staat unbeschränkt steuerpflichtiger Anteilseigner in Verbin-

dung mit von einer in einem anderen Mitgliedstaat ansässigen
Kapitalgesellschaft gezahltenDividenden Anspruch hat, in dem
Fall, dass die nach den Rechtsvorschriften des erstgenannten
Mitgliedstaats erforderlichen Nachweise nicht vorgelegt wur-
den, der Anwendung einer Vorschrift wie § 36 Abs 2 Satz 2
Nr 3 des Einkommensteuergesetzes vom 7. September 1990
in der Fassung des Gesetzes vom 13. September 1993 entgegen,
wonach die auf ausländischen Dividenden lastende Körper-
schaftsteuer in Höhe des Bruchteils, der der Körperschaftsteuer
auf von Gesellschaften des erstgenannten Mitgliedstaats ausge-
schüttete Bruttodividenden entspricht, auf die von dem Anteils-
eigner zu entrichtende Einkommensteuer angerechnet wird.

Die Steuergutschrift ist nach Maßgabe des Körperschaft-
steuersatzes zu berechnen, der nach dem Recht des Sitzmit-
gliedstaats der ausschüttenden Gesellschaft auf die ausgeschüt-
teten Dividenden angewandt wird, wobei der gutzuschrei-
bende Betrag indessen nicht den Betrag der Einkommensteuer
übersteigen kann, den der begünstigte Anteilseigner in dem
Mitgliedstaat, in dem er unbeschränkt steuerpflichtig ist, auf
die bezogenen Dividenden zu entrichten hat.

2. Die Art 56 EG und 58 EG stehen in Bezug auf das
Maß an Präzision, das die Nachweise aufweisen müssen, die
erforderlich sind, um in den Genuss einer Steuergutschrift in
Verbindung mit Dividenden zu kommen, die von einer Kapi-
talgesellschaft mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat als dem
gezahlt werden, in dem der Empfänger unbeschränkt steuer-
pflichtig ist, der Anwendung einer Vorschrift wie § 36 Abs 2
Satz 2 Nr 3 Satz 4 Buchst. b des Einkommensteuergesetzes
vom 7. September 1990 in der Fassung des Gesetzes vom
13. September 1993 entgegen, wonach die Detailliertheit
und die Präsentationsform der Nachweise, die ein solcher
Empfänger beizubringen hat, der Detailliertheit und der Prä-
sentationsform entsprechen müssen, die verlangt werden, wenn
die ausschüttende Gesellschaft ihren Sitz im Besteuerungsmit-
gliedstaat des Empfängers hat.

Die Steuerbehörden des letztgenannten Mitgliedstaats sind
befugt, von dem Empfänger die Vorlage von Belegen zu verlan-
gen, anhand deren sie eindeutig und genau überprüfen kön-
nen, ob die in den nationalen Rechtsvorschriften vorgesehenen
Voraussetzungen für die Inanspruchnahme einer Steuergut-
schrift vorliegen, ohne dass sie dabei die Steuergutschrift schät-
zen dürfen.

3. Der Effektivitätsgrundsatz steht einer nationalen Rege-
lung – wie sie sich aus § 175 Abs 2 Satz 2 der Abgabenord-
nung in der Fassung des Gesetzes zur Umsetzung von EU-
Richtlinien in nationales Steuerrecht und zur Änderung weite-
rer Vorschriften in Verbindung mit Art 97 § 9 Abs 3 des Ein-
führungsgesetzes zur Abgabenordnung vom 14. Dezember
1976 in seiner geänderten Fassung ergibt – entgegen, die es
rückwirkend und ohne Einräumung einer Übergangsfrist ver-
wehrt, eine Anrechnung der ausländischen Körperschaftsteuer
auf Dividenden, die von einer Kapitalgesellschaft mit Sitz in
einem anderen Mitgliedstaat gezahlt wurden, dadurch zu er-
langen, dass entweder eine den Anforderungen des Mitglied-
staats, in dem der Empfänger der Dividenden unbeschränkt
steuerpflichtig ist, genügende Bescheinigung über diese Steuer
oder Belege vorgelegt werden, anhand deren die Steuerbehör-
den dieses Mitgliedstaats eindeutig und genau überprüfen kön-
nen, ob die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme eines

EUROPA & STEUERN
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18) EuGH 16. 6. 2011, C-212/10, Logstor.
19) RL 69/335/EWG des Rates v 17. 7. 1969 betreffend die indirekten

Steuern auf die Ansammlung von Kapital in der durch die RL 85/
303/EWG des Rates v 10. 6. 1985 geänderten Fassung.

20) Rz 33 des Urteils. Vgl auch EuGH 21. 6. 2007, C-366/05, Optimus –
Telecomunicações, Slg 2007, I-4985.

21) EuGH 6. 3. 2007, C-292/04, Meilicke ua, Slg 2007, I-1835.
22) EuGH 30. 6. 2011, C-262/09, Meilicke ua. Vgl auch Schlussanträge

GA Trstenjak 13. 1. 2011, C-262/09, Meilicke ua.
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Steuervorteils vorliegen. Es ist Sache des vorlegenden Gerichts,
zu bestimmen, welche Frist für die Vorlage dieser Bescheini-
gung oder dieser Belege angemessen ist.

Anmerkung: Das vorlegende Gericht wollte wis-
sen, ob es der Kapitalverkehrsfreiheit widerspricht,
dass es zu einer Körperschaftsteueranrechnung in
Höhe von 3/7 der Dividendenausschüttung – das
heißt im Ausmaß eines rein inländischen Sachverhalts
– kommt, wenn die erforderlichen Nachweise für die
Inanspruchnahme einer Steuergutschrift nicht vorge-
legt wurden. Dem hat der EuGH zugestimmt. Die
Steuergutschrift ist nämlich nach Maßgabe des Kör-
perschaftsteuersatzes zu berechnen, der im Sitzstaat
der ausschüttenden Gesellschaft zur Anwendung
kommt. Die Körperschaftsteuergutschrift kann aber
nicht die Einkommensteuer übersteigen, die der Ge-
sellschafter in seinem Ansässigkeitsstaat auf die bezo-
genen Dividenden zu entrichten hat. Der Ansässig-
keitsstaat ist nicht dazu verpflichtet, eine Steuer rück-
zuerstatten, die ihren Ursprung im Steuersystem eines
anderen Mitgliedstaats hat; andernfalls wäre die Steu-
erautonomie des Ansässigkeitsstaates durch die Aus-
übung der Steuerhoheit eines anderen Mitgliedstaats
beschränkt.23)

Schätzungen lehnt der EuGH als Nachweisform
für eine Steuergutschrift ab. Andererseits dürfen die
Anforderungen an die Nachweisführung nicht zu for-
malistisch sein, sofern gewährleistet ist, dass aus den
vorgelegten Unterlagen klar und genau – iS der Wirk-
samkeit der steuerlichen Kontrolle – ersichtlich ist, ob
die Anwendungsvoraussetzungen für die Steuergut-
schrift erfüllt sind. Der Steuerpflichtige darf daher
nicht absolut daran gehindert werden, äquivalente
Nachweise zu erbringen, die formalrechtlich anderen
Kriterien entsprechen als jenen Nachweisen, die im
Ansässigkeitsstaat des Steuerpflichtigen vorgesehen
sind.24) Entsprechend der Rspr des EuGH in der Rs
Haribo und Salinen25) liegen die Beweislast und das
Risiko, keine ausreichenden Dokumente vorlegen
zu können, ausschließlich beim Steuerpflichtigen.
Der Mitgliedstaat ist nicht verpflichtet, sich die erfor-
derlichen Unterlagen imWege eines Amtshilfeverfah-
rens zu besorgen.26)

Nach dem ersten Meilicke-Urteil hatte Deutsch-
land seine Rechtslage rückwirkend geändert, ohne
den betroffenen Anteilseignern durch eine Über-
gangsregelung zu ermöglichen, ihren Anspruch auf
eine Steuergutschrift geltend zu machen. Einer sol-
chen Gesetzesänderung steht aber der Effektivitäts-
grundsatz entgegen. Den Steuerpflichtigen muss viel-
mehr eine angemessene Frist zur Geltendmachung ih-
res Anspruchs eingeräumt werden. Was im konkreten
Fall als angemessen anzusehen ist, ist vom nationalen
Gericht festzusetzen.

SCHLUSSANTRÄGE

taxlex-EU 2011/122

C-240/10, Schulz-Delzers und Schulz
Inlandsbezogene Steuerfreiheit von Bezügen
§ 3 Nr 64 dEStG begünstigt gewisse Bezugsbestand-
teile eines Arbeitnehmers, wobei im Ergebnis die Be-
günstigung nicht zusteht, wenn der Steuerpflichtige
zu einer ausländischen juristischen Person des öffent-
lichen Rechts in einem Dienstverhältnis steht, dafür
Arbeitslohn aus einer ausländischen öffentlichen
Kasse bezieht und die Bezüge für eine Tätigkeit im
Inland geleistet werden.

Frau Schulz-Delzers lebte in den relevanten Veran-
lagungsjahren mit ihrem Ehemann in Deutschland,
arbeitete jedoch als Beamtin (Lehrerin) in einer
deutsch-französischen Schule in Deutschland. Neben
ihren Bezügen erhielt sie Wohnortzulagen als Kauf-
kraftausgleich bzw für unterhaltsberechtigte Kinder.
Sie beantragte als in Deutschland unbeschränkt Steu-
erpflichtige eine gemeinsame Veranlagung mit ihrem
Ehemann („Ehegatten-Splitting“). Die Zulagen wur-
den hierbei progressionserhöhend berücksichtigt,
während vom deutschen Staat für seine Auslandsbe-
amten bezahlte Zulagen steuerfrei behandelt werden.
GA Mengozzi verneinte in seinen Schlussanträgen v
26. 5. 2011 eine Verletzung der Arbeitnehmerfreizü-
gigkeit (Art 45 AEUV):27)

Art 45 AEUV ist dahin auszulegen, dass er einer mit-
gliedstaatlichen Rechtsvorschrift wie § 3 Nr 64 des deutschen
Einkommensteuergesetzes, durch die bestimmte zusätzliche
Einkünfte, die zu einer inländischen juristischen Person des öf-
fentlichen Rechts in einem Dienstverhältnis stehende Arbeit-
nehmer aufgrund einer außerhalb dieses Mitgliedstaats ausge-
übten Tätigkeit beziehen, von der Steuer befreit werden, nicht
entgegensteht, auch wenn die Anwendung dieser Vorschrift
nicht auf zusätzliche Einkünfte erstreckt wird, die zu einer ju-
ristischen Person des öffentlichen Rechts eines anderen Mit-
gliedstaats in einem Dienstverhältnis stehende Arbeitnehmer
aufgrund einer in dem erstgenannten Mitgliedstaat ausgeübten
Tätigkeit beziehen.

Anmerkung: Nach Ansicht des GA wird Frau
Schulz-Delzers nicht aufgrund ihrer Staatsangehörig-
keit diskriminiert, da sie nicht mit einem deutschen
Staatsangehörigen vergleichbar sei, der aufgrund sei-
ner imAusland in einemDienstverhältnis zuDeutsch-
land ausgeübten Tätigkeit Wohnortzulagen beziehe.
Eine Situation iS der Schumacker-Doktrin liege näm-
lich nicht vor, da Frau Schulz-Delzers keine Gebiets-
fremde sei, die begehrt, in derselben Weise behandelt
zu werden wie ein Gebietsansässiger. Darüber hinaus
beziehe sie – nicht wie ein deutscher Auslandsbeamte
– ihre Zulagen von Frankreich. Anders als in der
Rs Schumacker 28) sind also der Beschäftigungsstaat
des Gebietsansässigen und der des Gebietsfremden
verschieden. Die Steuerpflichtige werde daher dersel-
ben steuerlichen Behandlung unterworfen wie alle an-
deren in Deutschland ansässigen Personen.

Es liege auch keine Beschränkung der Arbeitneh-
merfreizügigkeit vor, da sie keine Einkunftseinbußen

23) Rz 33 f des Urteils. Vgl auch EuGH 12. 12. 2006, C-446/04, Test
Claimants in the FII Group Litigation, Slg 2006, I-11753 Rz 47 und
52.

24) Vgl auch schon EuGH 10. 3. 2005, C-39/04, Laboratoires Fournier,
Slg 2005, I-2057 Rz 25; 27. 1. 2009, C-318/07, Persche, Slg 2009,
I-359 Rz 53.

25) EuGH 10. 2. 2011, C-436/08 und C-437/08, Haribo Lakritzen Hans
Riegel und Österreichische Salinen, insb Rz 98.

26) EuGH 10. 2. 2011, C-436/08 und C-437/08, Haribo Lakritzen Hans
Riegel und Österreichische Salinen, Rz 101 f mwN.

27) Schlussanträge GA Mengozzi 26. 5. 2011, C-240/10, Schulz-Delzers
und Schulz.

28) EuGH 14. 2. 1995, C-279/93, Schumacker, Slg 1995, I-225.



erlitten hat. Ohne ihre Tätigkeit außerhalb Frank-
reichs hätte sie keine Wohnortzulagen bezogen. Wei-
ters kam es zur Berücksichtigung dieser Einkünfte im
Rahmen des Progressionsvorbehalts nur, weil sie mit
ihrem Ehemann eine gemeinsame Veranlagung bean-
tragt hat. Ohne diese Veranlagung wäre es zu keiner
Progressionserhöhung gekommen, da ihre einzigen
Einkünfte, die sie von Frankreich bezogen hat, gemäß
dem DBA in Deutschland nicht steuerpflichtig wa-
ren.

taxlex-EU 2011/123

C-218/10, ADV Allround
Gestellung von Personal
Die Geschäftstätigkeit der ADV Allround bestand im
streitgegenständlichen Jahr 2005 in der Gestellung
selbständiger Lastkraftwagenfahrer an Speditionen
in Deutschland und im Ausland (insb Italien). Die
Speditionen forderten bei Bedarf telefonisch bei
ADV Allround die Gestellung eines Fahrers an. ADV
Allround ging davon aus, dass es sich bei den erbrach-
ten Leistungen um die „Gestellung von Personal“ (iSd
Art 9 Abs 2 lit e der 6. MwSt-RL = Art 59 lit f der RL
2006/112) handelt, welche am Empfängerort und so-
mit in Italien steuerbar sind. Das für ADV Allround
zuständige Finanzamt vertrat jedoch die Ansicht, dass
es sich bei der Gestellung von Personal um beim leis-
tenden Unternehmer abhängig beschäftigtes Personal
handeln muss, weshalb sich der Leistungsort der er-
brachten Leistungen in Deutschland, am Sitz von
ADV Allround, befindet. ADV Allround stellte daher
nachträglich Rechnungen mit Umsatzsteuerausweis
aus. Den italienischen Speditionen wurde jedoch
der Vorsteuerabzug im Rahmen des Vorsteuererstat-
tungsverfahrens verweigert, da das für das Vorsteue-
rerstattungsverfahren zuständige Bundeszentralamt
für Steuern wiederum – anders als das für ADV All-
round zuständige Finanzamt – vom Vorliegen einer
Personalgestellung mit Leistungsort Italien ausging.
Unklar war in dieser Rechtssache einerseits der Leis-
tungsort, und andererseits stellte sich die Frage, ob
das nationale Verfahrensrecht Vorkehrungen dafür
treffen muss, dass die Steuerbarkeit und Steuerpflicht
ein und derselben Leistung beim leistenden und beim
leistungsempfangenden Unternehmer gleich beurteilt
wird, auch wenn für beide Unternehmer verschiedene
Finanzbehörden zuständig sind. In seinen Schlussan-
trägen v. 28. 6. 201129) kommt GAMazák zu folgen-
dem Ergebnis:

– Art 9 Abs 2 Buchst. e (der 6. MwSt-RL) ist dahin aus-
zulegen, dass die „Gestellung von Personal“ auch die Gestel-
lung von selbständigem, nicht beim Dienstleistenden abhängig
beschäftigtem Personal umfasst;

– (die 6. MwSt-RL) und insbesondere die Vorschriften
über das Vorsteuerabzugsrecht, verlangen nicht, dass das nati-
onale Verfahrensrecht besondere Vorkehrungen trifft, um zu
gewährleisten, dass unter Umständen wie denen des vorliegen-
den Falles die Steuerbarkeit und Steuerpflicht ein und dersel-
ben Leistung beim leistenden und beim leistungsempfangenden
Unternehmer gleich beurteilt wird, auch wenn für beide Un-
ternehmer verschiedene Finanzbehörden zuständig sind.

Anmerkung: GA Mazák stellt zunächst klar, dass
Art 59 der RL 2006/112 anstelle eines spezifischeren

Begriffs wie „Arbeitnehmer“ oder „abhängig Beschäf-
tigter“ den allgemeinen Begriff „Personal“ verwendet,
welcher sich daher nicht notwendigerweise auf Perso-
nen in einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis
bezieht. Hauptmerkmal einer Personalgestellung ist
vielmehr, dass der Leistungsempfänger Personal oder
Arbeitskräfte erhält, unabhängig davon, wie das ver-
tragliche Verhältnis zwischen dem Dienstleistenden
und den gestellten Personen ist.30)

Wird der Begriff „Personal“ in der RL 2006/112
verwendet, kommt ihm dabei nicht notwendiger-
weise stets die gleiche Bedeutung zu. So verfolgen
etwa die Art 16 und 26 der RL 2006/112 einen ande-
ren Zweck (Besteuerung des Letztverbrauchs) als
Art 59, welcher zur Ortsbestimmung heranzuziehen
ist. Folglich ist der Kontext der einzelnen Bestim-
mungen zu berücksichtigen, in denen dieser Begriff
verwendet wird.31)

Bezüglich der Auffassungsunterschiede der beiden
Finanzbehörden stellt der GA klar, dass zwar das Vor-
abentscheidungsverfahren eine einheitliche Ausle-
gung des Unionsrechts gewährleisten soll, darüber hi-
naus jedoch keine Verpflichtung besteht, Verwal-
tungsverfahren so zu koordinieren, dass in jedem Fall
von den betroffenen Behörden eine einheitliche Hal-
tung in Bezug auf Bestimmungen des Unionsrechts
eingenommen wird (vorausgesetzt, dass ein wirksa-
mer gerichtlicher Rechtsschutz gegen Entscheidun-
gen von Verwaltungsbehörden gewährleistet wird).32)

VORLAGEFRAGEN UND
VERTRAGSVERLETZUNGSVERFAHREN

taxlex-EU 2011/124

C-80/11, Mahagében
Vorsteuerabzug und
innergemeinschaftlicher Erwerb
Die Rs Mahagében betrifft ein Vorabentscheidungs-
verfahren des Baranya Megyei Bíróság (Ungarn).33)
Dem Gerichtshof werden folgende Fragen vorgelegt:

1. Ist (die RL 2006/112) dahin auszulegen, dass einem
Mehrwertsteuerpflichtigen, der die materiellen Voraussetzun-
gen der Richtlinie für den Vorsteuerabzug erfüllt, sein Recht
auf Vorsteuerabzug durch nationale Vorschriften oder Prakti-
ken entzogen werden kann, die den Abzug der beim Erwerb
von Gegenständen gezahlten Vorsteuer untersagen, wenn die
Rechnung das einzige wahrheitsgemäße Dokument für den
Nachweis der Lieferung der Gegenstände ist und der Steuer-
pflichtige kein vom Aussteller der Rechnung ausgestelltes Doku-
ment besitzt, das dem Nachweis dient, dass dieser über die Ge-
genstände verfügte, sie liefern konnte und seinen Erklärungs-
pflichten nachgekommen ist? Kann ein Mitgliedstaat, um die
ordnungsgemäße Erhebung der Mehrwertsteuer sicherzustellen
und Steuerhinterziehungen zu verhindern, auf der Grundlage
von Art 273 der Richtlinie verlangen, dass der Empfänger der
Rechnung im Besitz eines weiteren Dokuments ist, das dem
Nachweis dient, dass der Aussteller der Rechnung über die Ge-
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29) Schlussanträge GA Mazák, 28. 6. 2011, C-218/10, ADV Allround.
30) Rz 26 f der Schlussanträge.
31) Rz 28 der Schlussanträge.
32) Rz 68 f der Schlussanträge.
33) ABl C 2011/179, 7 (18. 6. 2011).



genstände verfügte und dass diese an den Rechnungsempfänger
geliefert oder zu ihm befördert wurden?

2. Ist der Begriff der Sorgfaltspflicht in § 44 Abs 5 des un-
garischen Mehrwertsteuergesetzes, auf dessen Grundlage die
Steuerbehörde und die Rechtsprechung vom Rechnungsemp-
fänger verlangen, dass er sich vergewissern muss, ob der Rech-
nungsaussteller mehrwertsteuerpflichtig ist, er die Gegenstände
in seinen Büchern erfasst hat und er seinen Verpflichtungen
hinsichtlich der Erklärung und Abführung der Mehrwert-
steuer nachgekommen ist, mit den Grundsätzen der Neutrali-
tät und der Verhältnismäßigkeit, die der Gerichtshof wieder-
holt im Zusammenhang mit der Durchführung der Richtlinie
anerkannt hat, vereinbar?

3. Sind die Art 167 und 178 Buchst. a (der RL 2006/
112) dahin auszulegen, dass sie nationalen Vorschriften oder
Praktiken entgegenstehen, die das Recht auf Vorsteuerabzug
von der Voraussetzung abhängig machen, dass der Steuer-
pflichtige, der die Rechnung empfängt, nachweisen kann, dass
die Gesellschaft, die die Rechnung ausgestellt hat, vorschrifts-
mäßig handelt?

taxlex-EU 2011/125

C-142/11, Dávid
Beschränkung des Rechts
auf Vorsteuerabzug
Die Rs Dávid betrifft ein Vorabentscheidungsverfah-
ren des Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság (Un-
garn).34) Dem Gerichtshof werden folgende Fragen
vorgelegt:

1. Ist die Regelung über den Vorsteuerabzug in (der
6. MwSt-RL) oder in der im Jahr 2007 anzuwendenden
(RL 2006/112) dahin auszulegen, dass die Steuerverwaltung
– auf der Grundlage einer verschuldensunabhängigen Haftung
– das Recht auf Vorsteuerabzug, das der Steuerpflichtige aus-
üben will, beschränken oder entziehen kann, wenn der Aus-
steller der Rechnung nicht nachweisen kann, dass ein Einsatz
von weiteren Subunternehmern rechtmäßig erfolgt war?

2. Kann die Steuerverwaltung, wenn sie die Durchfüh-
rung des wirtschaftlichen Vorgangs, der in der Rechnung
niedergelegt ist, nicht anzweifelt und diese Rechnung auch
die formellen gesetzlichen Anforderungen erfüllt, rechtmäßig
die Erstattung der Mehrwertsteuer ablehnen, wenn es nicht
möglich ist, die Identität der übrigen Subunternehmer fest-
zustellen, deren sich der Aussteller der Rechnung bedient
hat, oder wenn die Subunternehmer bei der Ausstellung
der Rechnungen die einschlägigen Vorschriften nicht beachtet
haben?

3. Ist die Steuerverwaltung, die die Erstattung der Mehr-
wertsteuer unter den in der zweiten Frage dargestellten Um-
ständen ablehnt, verpflichtet, im Verwaltungsverfahren nach-
zuweisen, dass der Steuerpflichtige, der von dem Recht auf
Vorsteuerabzug Gebrauch macht, wusste, dass die Unterneh-
men, die in der Kette der Subunternehmer hinter ihm stehen,
rechtswidrig handelten und dabei möglicherweise das Ziel ver-
folgten, die Steuer zu umgehen, oder dass der Steuerpflichtige
sogar kollusiv mit ihnen zusammenwirkte?

taxlex-EU 2011/126

C-95/11, Kommission/Dänemark
Teilnahme von Nichtsteuerpflichtigen
an einer Organschaft
Die Rs Kommission/Dänemark betrifft die Einbezie-
hung von Nichtsteuerpflichtigen in eine Mehrwert-

steuergruppe (Organschaft).35) Die Kommission be-
antragt

festzustellen, dass das Königreich Dänemark dadurch ge-
gen seine Verpflichtungen aus den Art 9 und 11 (der RL
2006/112) verstoßen hat, das es Nichtsteuerpflichtigen er-
laubt, einer Mehrwertsteuergruppe beizutreten.

taxlex-EU 2011/127

C-153/11, OOD Klub
Unternehmerische Nutzung und
Vorsteuerabzug
Die Rs OOD Klub betrifft ein Vorabentscheidungs-
verfahren des Administrativen Sad Varna (Bulga-
rien).36) Dem Gerichtshof werden folgende Fragen
vorgelegt:

1. Ist Art 168 Abs 1 Buchst. a (der Richtlinie 2006/112)
dahin auszulegen, dass – nachdem der Steuerpflichtige sein
Wahlrecht ausgeübt und eine Immobilie, die ein Investitions-
gut darstellt, dem Unternehmensvermögen zugeordnet hat – zu
vermuten ist (dh bis zum Beweis des Gegenteils anzunehmen
ist), dass dieser Gegenstand für die Zwecke der vom Steuer-
pflichtigen bewirkten steuerbaren Umsätze verwendet wird?

2. Ist Art 168 Abs 1 Buchst. a (der RL 2006/112) dahin
auszulegen, dass das Recht auf Vorsteuerabzug beim Kauf einer
Immobilie, die dem Unternehmensvermögen eines Steuer-
pflichtigen zugeordnet wurde, sofort in dem Steuerzeitraum
entsteht, in dem die Steuer fällig geworden ist, und zwar un-
geachtet des Umstands, dass die Immobilie angesichts des Feh-
lens der vom Gesetz verpflichtend vorgesehenen Bewilligung ih-
rer Inbetriebnahme nicht genutzt werden kann?

3. Steht eine Verwaltungspraxis wie die der Natsionalna
Agentsia po Prihodite, wonach das von mehrwertsteuerpflich-
tigen Personen hinsichtlich von ihnen gekaufter Investitionsgü-
ter geltend gemachte Recht auf Vorsteuerabzug mit der Be-
gründung versagt wird, dass diese Güter für den privaten Be-
darf der Eigentümer der Gesellschaften verwendet werden,
ohne dass bei dieser Nutzung Mehrwertsteuer erhoben wird,
mit der Richtlinie und der Rechtsprechung zu ihrer Auslegung
im Einklang?

4. Steht in einem Fall wie dem des Ausgangsverfahrens der
Gesellschaft, der Klägerin, ein Recht auf Vorsteuerabzug beim
Kauf einer Immobilie – einer Maisonette in Sofia – zu?

taxlex-EU 2011/128

C-189/11, Kommission/Königreich Spanien
Sonderregelungen für Reisebüros
Die Rs Kommission/Königreich Spanien betrifft die
spanische Umsetzung der Sonderreglung für Reisebü-
ros.37) Die Kommission beantragt

festzustellen, dass das Königreich Spanien dadurch gegen
seine Verpflichtungen aus den Art 306 bis 310, 226, 168,
169 und 73 (der RL 2006/112) verstoßen hat,

dass es die Sonderregelung für Reisebüros in den Fällen
anwendet, in denen die Reiseleistungen einer vom Reisenden
verschiedenen Person verkauft worden sind;
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34) ABl C 2011/179, 10 (18. 6. 2011).
35) ABl C 2011/186, 11 (25. 6. 2011).
36) ABl C 2011/186, 12 (25. 6. 2011).
37) ABl C 2011/186, 16 (25. 6. 2011).
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dass es von der Anwendung dieser Sonderregelung die Ver-
käufe der Reisen ausschließt, die von Reiseveranstaltern organi-
siert und durch Reisebüros, die im eigenen Namen auftreten,
an die Öffentlichkeit verkauft werden;

dass es Reisebüros unter bestimmten Umständen gestattet,
in der Rechnung einen globalen Betrag auszuweisen, der nicht
in Beziehung zu der tatsächlichen an den Kunden weitergege-

benen Mehrwertsteuer steht, und diesem gestattet, obwohl er
steuerpflichtig ist, diesen globalen Betrag von der zu zahlenden
Mehrwertsteuer abzuziehen, und

dass es Reisebüros, soweit sie von der Sonderregelung Ge-
brauch machen, erlaubt, die Steuerbemessungsgrundlage global
für jeden Besteuerungszeitraum festsetzen.
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